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Wichtige neue Entscheidung 

 
Bauordnungsrecht: Prüfprogramm bei Abweichungen von den Vorschriften des Abstands-
flächenrechts 
 
Art. 6, 59, 63, 65 Abs. 2 BayBO 
 
Baugenehmigung 
Prüfungsumfang 
Abstandsflächen 
Abweichung 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 15.10.2015, Az. 2 B 15.1431 
 
 
Leitsatz: 

Vom Prüfungsumfang im Sinn von Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO sind nur solche Abweichun-

gen von den Abstandsflächenvorschriften umfasst, die vom Bauherrn ausdrücklich bean-

tragt wurden.  

 

Hinweis: 

Das Verwaltungsgericht vertrat erstinstanzlich die Auffassung, dass im Fall einer Zulas-

sung von Abweichungen von den Anforderungen des Abstandsflächenrechts die Prüfung 

durch die Bauaufsichtsbehörde nicht auf eine beantragte Gebäudeseite beschränkt wer-

den kann, vielmehr die Abstandsflächen vollumfänglich zum Prüfprogramm gehören. Eine 



Abweichung könne sich je nach den Umständen des Einzelfalls auf die abstandsflächen-

rechtlichen Gegebenheiten an anderen Wänden auswirken. Eine rechtmäßige Ermes-

sensentscheidung über eine Abweichung erfordere die vollständige Erfassung des Sach-

verhalts und dessen zutreffende Bewertung, wozu auch gehöre, dass sich die Genehmi-

gungsbehörde ein Gesamtbild der für das Vorhaben in Anspruch genommenen Abwei-

chungen mache. 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) teilt diese Auffassung nicht. Zum Prüf-

programm im Sinn von Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO gehörten ausschließlich vom Bauherrn 

tatsächlich beantragte Abweichungen. Eine Pflicht des Bauherrn, bauordnungsrechtliche 

Abweichungen zu beantragen, könne aus dieser Vorschrift nicht hergeleitet werden. Bei 

einer anderen Handhabung des Zusammenspiels von Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO und 

Art. 63 Abs. 2 BayBO würde die Beschränkung des Prüfungsmaßstabs aus Art. 59 BayBO 

aufgegeben werden. Stelle der Bauherr daher keinen entsprechenden Antrag, bleibe nicht 

nur das Prüfprogramm entsprechend beschränkt, sondern auch der Regelungsinhalt der 

Baugenehmigung und damit der Nutzen der Baugenehmigung für den Bauherrn seien be-

schränkt. Die Bauaufsichtsbehörde könne jedoch, falls sie im Zug des Genehmigungsver-

fahrens beiläufig die fehlende Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit bauordnungsrechtli-

chen Anforderungen feststelle, nach Art. 68 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BayBO vorgehen. 

Auf ein solches Tätigwerden der Bauaufsichtsbehörde hätten die betroffenen Nachbarn 

aber keinen Anspruch. Die Vollprüfung der abstandsflächenrechtlichen Anforderungen 

würde vielmehr dem gesetzgeberischen Willen zur Einschränkung des Prüfungsumfangs 

zuwiderlaufen (UA Rn. 35 f.). 

 

Aus der Tatsache, dass die Bauaufsichtsbehörde bei der Erteilung einer Abweichung ge-

mäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO eine Ermessensentscheidung zu treffen habe, ergebe 

sich vorliegend ebenso wenig anderes. Bei Abweichungen von den Abstandsflächenan-

forderungen müsse sich die Bauaufsichtsbehörde zwar auch ein Gesamtbild der von dem 

Vorhaben in Anspruch genommenen Abweichungen gemacht haben. Hierbei könne es 

sich jedoch nur um beantragte und erteilte Abweichungen im Sinn von Art. 63 Abs. 2  

Satz 2 BayBO handeln. Der Nachbar könne die Nichteinhaltung der Abstandsflächen zu 

seinem Grundstück hin nur rügen, soweit eine Abweichung erteilt worden sei (UA Rn. 38). 
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2 B 15.1431 

M 8 K 12.3084 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

Verkündet am 29. Oktober 2015 

Herborn-Ziegler 

als stellvertretende Urkundsbeamtin 

der Geschäftsstelle 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

*. ****** *******, 

*. **** *******, 

 ** * *** * ********: ********. **, ***** *******, 

 - ****** - 

 

************** ** * *** *: 

************ **** ******, 

**************** **, ***** *******, 

 

gegen 

 

Landeshauptstadt München, 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

Lokalbaukommission 

Blumenstr. 19, 80331 München, 

 - Beklagte - 

 

beigeladen: 

1. ******* *********** **** * *** *** 

 vertreten durch den Geschäftsführer, 

 ************** *** ***** ******** 

2. ****** ** *** ************ 

 ************** *** ***** ******** 

 

bevollmächtigt zu 1 und 2: 

Rechtsanwälte ******* **** **** ******* 

***************** *** ***** ******** 

beteiligt: 



Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Baugenehmigung ************** ** 

FlNr. 17139 Gemarkung ******* ******* *** 

hier: Berufung der Beigeladenen gegen das Urteil des Bayerischen 

Verwaltungsgerichts München vom 11. November 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 2. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dösing, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Bauer, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Winkler 

 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 15. Oktober 2015 

folgendes 

 

Urteil: 

 

 I. Unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts München 

vom 11. November 2013 wird die Klage abgewiesen. 

 

 II. Die Kläger tragen als Gesamtschuldner die Kosten des Verfahrens in 

beiden Rechtszügen einschließlich der außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen. 

 

 III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klä-

ger dürfen die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterle-

gung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht 

die Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Höhe leisten. 

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

 

Tatbestand: 



 

Die Kläger wenden sich gegen eine der Beigeladenen zu 1 erteilte Baugenehmigung, 

mit der unter anderem die Errichtung eines dreigeschossigen Wohngebäudes im 

rückwärtigen Bereich des Grundstücks FlNr. 17139 der Gemarkung M******* ******* ** 

zugelassen wurde. Dort befindet sich bislang ein Garagengebäude mit einer Länge 

von ca. 18 m, das zu den Grundstücken FlNrn. 17159 und 17158 grenzständig er-

richtet wurde.  

 

Das Nachbargrundstück FlNr. 17157 steht im Eigentum einer Gemeinschaft nach 

dem Wohnungseigentumsgesetz. Die Kläger sind Sondereigentümer mehrerer 

Wohneinheiten im fünfgeschossigen Vordergebäude sowie Teileigentümer einer Ge-

werbeeinheit für den Betrieb einer Bäckerei mit Ladengeschäft. Die für den Betrieb 

genutzten Räume befinden sich im Erdgeschoss des Vordergebäudes sowie in im 

rückwärtigen Bereich gelegenen eingeschossigen Anbauten, die teilweise zum Vor-

habensgrundstück hin grenzständig stehen.  

 

Das Grundstück FlNr. 17159, das im rückwärtigen Bereich bedingt durch einen unre-

gelmäßigen Grenzverlauf auch eine gemeinsame Grenze auf einer Länge von ca. 

11 m im Bereich der Garagen mit dem Vorhabensgrundstück aufweist, steht im Mit-

eigentum der Kläger. Das Vordergebäude auf dem Grundstück ist dreigeschossig, 

während die rückwärtige Bebauung ein- und zweigeschossig errichtet wurde. Die 

Gebäude werden zum Teil zu Wohnzwecken und zum Teil für den Betrieb der Kondi-

torei genutzt.  

 

1. Mit Bescheid vom 8. Juni 2012 genehmigte die Beklagte der Beigeladenen zu 1 

eine Sanierung des Anwesens und die Errichtung eines dreigeschossigen Rückge-

bäudes. Es wurden Abweichungen hinsichtlich der Einhaltung der Abstandsflächen 

zugelassen, unter anderem im Hinblick darauf, dass sich die Abstandsflächen von 

Vorder- und Rückgebäude überdecken.  

 

Das Rückgebäude soll grenzständig zu den Grundstücken FlNrn. 17157, 17158 und 

17159 unter Abbruch des vorhandenen Garagengebäudes errichtet werden, weist 

jedoch größere Gebäudetiefen von ca. 15 m im Westen und ca. 8 m im Osten auf. 

Die unterschiedlichen Tiefen ergeben sich aus einer Verschwenkung der Gebäude-

fronten nach Süden hin.  

 

Mit Bescheid vom 12. Oktober 2012 genehmigte die Beklagte der Beigeladenen zu 1 

eine Änderung, die die Schaffung von zwei Wohneinheiten im Rückgebäude zum 

Gegenstand hat. Eine Änderung der Kubatur des Gebäudes gegenüber der bisheri-
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gen Planung ist im grenzständigen Bereich nicht vorgesehen.  

 

Hinsichtlich der Baugenehmigung vom 8. Juni 2012 wurde mit Schreiben vom 

25. Oktober 2012 ein Bauherrenwechsel auf den Beigeladenen zu 2 angezeigt.  

 

Auf die Anfechtungsklage der Kläger hin hob das Verwaltungsgericht München mit 

Urteil vom 11. November 2013 die Baugenehmigung vom 8. Juni 2012 in der Fas-

sung des Änderungsbescheids vom 12. Oktober 2012 insoweit auf, als mit ihr die 

Errichtung eines Wohngebäudes im rückwärtigen Grundstücksbereich genehmigt 

wurde. Die Baugenehmigung sei rechtswidrig und die Kläger könnten deren Aufhe-

bung beanspruchen, weil die Genehmigung zu ihren Lasten gegen die im Verfahren 

zu prüfenden nachbarschützenden Vorschriften des Abstandsflächenrechts verstoße, 

soweit mit ihr nach Norden hin eine Grenzbebauung zugelassen werde.  

 

2. Zur Begründung ihrer vom Senat zugelassenen Berufung machen die Beigelade-

nen geltend, das Verwaltungsgericht gehe zu Unrecht davon aus, dass das Ab-

standsflächenrecht vorliegend in vollem Umfang und bezüglich sämtlicher Außen-

wände des strittigen Rückgebäudes vom Regelungsgehalt der angefochtenen Be-

scheide umfasst sei. Tatsächlich beschränke sich der abstandsflächenrechtliche Re-

gelungsgehalt der Baugenehmigungsbescheide hinsichtlich des Rückgebäudes auf 

die Überschneidung der Abstandsflächen von Vorder- und Rückgebäude. Die Er-

messenserwägungen sowie die Prüfung der übrigen Voraussetzungen für die Ertei-

lung der beantragten Abweichungen bedürften keiner Prüfung der abstandsflächen-

rechtlichen Situation vor den anderen Gebäudeseiten. Durch die in Richtung Süden 

erteilten Abweichungen würden Nachbarbelange der Kläger nicht berührt. Dass mit 

der Abstandsflächenverkürzung in Richtung Süden gerade die Voraussetzungen für 

die Situierung des Rückgebäudes geschaffen worden seien, sei unzutreffend. Mit 

dem Grenzabstand zu den Grundstücken der Kläger habe die erteilte Abweichung 

nichts zu tun. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der Behandlung des Art. 6 

Abs. 1 Satz 3 BayBO im Rahmen der Baugenehmigungsbescheide. 

 

Es könne zwar sein, dass im Einzelfall die Rechtmäßigkeit einer abstandsflächen-

rechtlichen Abweichung für eine Gebäudeaußenwand auch von der Situation vor den 

übrigen Außenwänden abhängen kann. Dies wäre beispielsweise dann anzuneh-

men, wenn die Frage nach dem Verhältnis abstandsflächenrechtlicher Abweichun-

gen einerseits und der gegebenenfalls zweimaligen Anwendung des 16-m-Privilegs 

nach Art. 6 Abs. 6 Satz 1 BayBO andererseits im Raum stehe. Im vorliegenden Fall 

stehe die erteilte Abweichung von den abstandsflächenrechtlichen Vorgaben jedoch 

in keinerlei Zusammenhang mit der abstandsflächenrechtlichen Beurteilung der übri-
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gen Außenwände. Auch auf der Ebene der Ermessensausübung für die Erteilung der 

beantragten Abweichung für die südliche Außenwand des strittigen Rückgebäudes 

spiele die Situation vor den übrigen Außenwänden nicht die geringste Rolle. Der 

vermeintliche Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO sei daher für die Rechtmä-

ßigkeit der angegriffenen Baugenehmigungen nicht entscheidend.  

 

Im Übrigen lägen die Voraussetzungen für einen zulässigen Grenzanbau nach Art. 6 

Abs. 1 Satz 3 BayBO vor. Diese Privilegierung greife nicht nur dann, wenn das zu 

beurteilende Vorhaben im abstandsflächenrelevanten Bereich unter allen planungs-

rechtlichen Gesichtspunkten zulässig sei. Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO räume dem 

Städtebaurecht vielmehr nur den Vorrang ein, soweit es die Errichtung von Gebäu-

den ohne Grenzabstand regele. Zu den in diesem Rahmen zu prüfenden baupla-

nungsrechtlichen Vorgaben gehörten daher ausschließlich solche, die unmittelbar an 

die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines Anbaus an die Grundstücksgrenze an-

knüpften. Die Prüfung sämtlicher bauplanungsrechtlicher Vorgaben scheide im Rah-

men des Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO dagegen aus.  

 

Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO bezwecke die Sicherstellung, dass dem Vorrang des 

Bauplanungsrechts vor dem Bauordnungsrecht auch im Bereich des Abstandsflä-

chenrechts Rechnung getragen werde. Aus diesem Grund könne er sich nur auf sol-

che bauplanungsrechtlichen Vorgaben beziehen, die spezifisch die Gestattung oder 

die Verpflichtung zum Grenzanbau vorsehen. Andernfalls hätte der klagende Nach-

bar über die drittschützende Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO die Möglich-

keit, sich auf einen Verstoß gegen sämtliche Vorgaben des Bauplanungsrechts zu 

berufen. Hierzu gehörten dann auch solche Vorgaben, die ihrerseits nicht drittschüt-

zend seien, sondern ausschließlich städtebaulichen Zwecken dienten. So würde in 

Fällen einer durch Bebauungsplan festgesetzten Bebauungstiefe, der nach dem pla-

nerischen Willen der planenden Gemeinde kein Drittschutz zukommen soll, gerade 

dieser Bebauungstiefe Drittschutz verliehen. Dagegen rechtfertige im Fall der Bau-

weise gerade der Umstand, dass es sich beim Kriterium der Bauweise um eine spe-

zifisch den Grenzanbau regelnde Materie handle, die Berücksichtigung im Rahmen 

des Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO. Die von Seiten des Verwaltungsgerichts vertretene 

Ansicht weise vor dem Hintergrund des Systems des öffentlich-rechtlichen Nachbar-

schutzes Wertungswidersprüche auf. Sie erweitere die nachbarliche Rechtsstellung 

in systemwidriger Weise. 

 

Falls die Bebauungstiefe als Teil des bauplanungsrechtlichen Kriteriums der über-

baubaren Grundstücksfläche keine bauplanungsrechtliche Vorgabe sei, die Dritt-

schutz vermittelt und/oder spezifisch und unmittelbar an die Zulässigkeit oder Unzu-
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lässigkeit eines Anbaus an die Grundstücksgrenze anknüpft, könnten sich die Kläger 

auf eine vermeintliche Überschreitung einer faktisch vorhandenen Bebauungstiefe 

nicht berufen. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich ein Bauvorhaben im Innenbe-

reich hinsichtlich der Grundstücksfläche die überbaut werden soll, in die Eigenart der 

näheren Umgebung einfügt, komme es auf die Grundstücksgrenzen gerade nicht an. 

Drittschutz entfalte eine Bebauungstiefe regelmäßig ebenfalls nicht. Im Ergebnis sei 

die Bebauungstiefe daher kein bauplanungsrechtliches Kriterium, das im Rahmen 

des Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO zu prüfen wäre. Ein vermeintlicher Verstoß gegen 

eine vorliegend bestehende faktische Bebauungstiefe, könne daher dem streitge-

genständlichen Vorhaben nicht entgegengehalten werden. Richtig sei es vielmehr, 

allein auf die Bauweise abzustellen.  

 

Ebenso wenig führe die abstandsflächenrechtliche Situation in Bezug auf das Grund-

stück FlNr. 17157 zur Rechtswidrigkeit der angegriffenen Baugenehmigungen. Auch 

diese westliche Abstandsflächensituation sei nicht von der Feststellungswirkung der 

Baugenehmigungen umfasst. Zudem könnten sich die Antragsteller als Sondereigen-

tümer einiger Wohnungen nur insoweit auf einen Abstandsflächenverstoß berufen, 

als ihr Sondereigentum betroffen sei. Ferner verstoße das Gebäude S****straße 27 

selbst in Ansehung seiner Geschossigkeit in erheblichem Umfang gegen abstands-

flächenrechtliche Vorgaben, so dass sich die Kläger insoweit nach Treu und Glauben 

nicht auf einen vermeintlichen Abstandsflächenverstoß des geplanten Rückgebäudes 

berufen könnten. 

 

Anhaltspunkte für eine Rücksichtslosigkeit des geplanten Rückgebäudes bestünden 

nicht. Unzumutbare Auswirkungen im Hinblick auf die Belichtung der Wohnungen 

des Anwesens S****straße 27 seien nicht zu besorgen. Soweit sich die Kläger auf 

unzumutbare Einwirkungen durch Lärm und Geruch beriefen, sei der Vortrag unsub-

stantiiert. Zudem seien die Räumlichkeiten des Rückgebäudes und gerade die Fens-

ter ausschließlich in Richtung Süden geplant, also von der Bäckerei der Kläger weg 

ausgerichtet. Nach dem Vortrag der Kläger seien die maßgeblichen Geräuschquellen 

auch erst ab 6.00 Uhr morgens zu besorgen, so dass diese nur in den Tageszeit-

raum fielen. 
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Die Beigeladenen beantragen: 

 

1. Das Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 11. November 2013 

wird aufgehoben. 

2. Die Klage wird abgewiesen.  

3. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens. 

 
 

Die Kläger beantragen, 

 

 die Berufung zurückzuweisen. 

 
 

Zu Unrecht seien die Beigeladenen der Auffassung, dass bei Erteilung einer Abwei-

chung von den Abstandsflächen im Sinn von Art. 59 BayBO nur die konkreten Ab-

standsflächen, von denen abgewichen wird, Gegenstand der behördlichen Prüfung 

seien. Art. 59 BayBO erweitere jedoch den Prüfungsumfang der Baubehörde auf be-

antragte Abweichungen im Sinn von Art. 63 Abs. 1 und 2 Satz 2 BayBO. Damit brin-

ge das Gesetz zum Ausdruck, dass der Prüfungsumfang durch die beantragte Ab-

weichung bestimmt werde, d.h. alle im Abweichungsverfahren zu beachtende Ge-

sichtspunkte Gegenstand der Prüfung seien. Die Beurteilung, ob eine Abweichung 

von den Abstandsflächen gewährt werden könne, erfordere eine Gesamtbeurteilung 

der abstandsflächenrechtlichen Situation in Bezug auf die Mindestabstandsflächen 

gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.  

 

Zu Unrecht behaupteten die Beigeladenen, dass hier das streitgegenständliche Bau-

vorhaben im abstandsrelevanten Bereich unter planungsrechtlichen Gesichtspunkten 

zulässig sei. Allein das Vorhandensein grenzständiger Gebäude sei planungsrecht-

lich nicht ausreichend für die Beurteilung, ob hier – auch in Bezug auf das streitge-

genständliche Bauvorhaben – auf die Beachtung von Abstandsflächen verzichtet 

werden könne. Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO beschränke den Prüfungsumfang der hier 

relevanten planungsrechtlichen Vorschriften nicht auf diejenigen, welche im Zusam-

menhang einer etwaigen zulässigen Grenzbebauung stünden.  

 

Das Maß der baulichen Nutzung bestimme sich durch eine Vielzahl von möglichen 

planungsrechtlichen Vorgaben. Insbesondere könne durch Baulinien der Anbau an 

die Grundstücksgrenze gefordert werden. Eine im inneren Bauquartier nachvollzieh-

bare Baulinie sei jedoch nicht zu erkennen. Ferner könne durch Bauräume, die über 

Grundstücksgrenzen hinweg gehen, im Zusammenhang mit der Festsetzung von 
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geschlossener oder halb offener Bauweise, eine planungsrechtliche Vorgabe für eine 

grenzständige Bebauung gegeben werden. Die vorhandene städtebauliche Struktur 

gebe dies offensichtlich für die straßenbegleitende Bebauung als Blockrandbebau-

ung vor, jedoch nicht im Blockinneren. 

 

Fänden sich die vorgenannten Kriterien hier nicht, so sei zu fragen, ob durch ent-

sprechende sonstige planungsrechtliche Vorgaben städtebaulich veranlasste grenz-

ständige Bebauungen im Blockinneren zulässig sein sollen. Nachvollziehbar habe 

das Erstgericht das Bauquartier städtebaulich durch rückwärtige Baulinien bzw. Be-

bauungstiefen konkretisiert. Insofern werde ein städtebauliches Element zur Anwen-

dung gebracht, welches planungsrechtlich auch im Zusammenhang mit einer etwai-

gen grenzständigen Bebauung stehe. Es werde deshalb bestritten, dass hier die 

Frage der Bebauungstiefe keine planungsrechtliche Vorschrift sei, wonach beurteilt 

werden könne, ob an die Grenze gebaut werden müsse oder gebaut werden dürfe. 

 

Hinsichtlich des Gebots der Rücksichtnahme führen die Kläger aus, dass an der 

Grundstücksgrenze ein 8,13 m hoher und ca. 15 m langer Baukörper geplant sei, der 

das Terrassen-Niveau des klägerischen Anwesens um 4,05 m überrage. Werde als 

Maßstab zulässiger Grenzbebauung Art. 6 Abs. 9 BayBO heranzogen, so werde das 

Höhenmaß um 1,05 m und das Längenmaß um 6 m überschritten. Insofern besitze 

das Bauvorhaben in Bezug auf das klägerische Grundstück, hier in Bezug auf die 

Terrassennutzung, erdrückende Wirkung. Hinzu komme, dass durch die Grenzbe-

bauung der Betrieb des Sohnes der Kläger eine erhebliche Einschränkung erfahren 

werde. Im erdgeschossigen Anbau auf dem klägerischen Grundstück befinde sich 

eine Backstube mit entsprechenden Abluftanlagen über der darüber befindlichen Ter-

rasse. Aufgrund der unmittelbaren Nähe sei daher mit Geruchsbelästigungen in Be-

zug auf die Bewohner des streitgegenständlichen Neubaus zu rechnen.  

 

Die Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses vertritt 

die Auffassung, dass zum notwendigen Prüfprogramm des Art. 59 Satz 1 Nr. 2    

BayBO nur die tatsächlich beantragten Abweichungen zählen. Voraussetzung für die 

ordnungsgemäße Ermessensausübung hierbei sei aber die vollständige Ermittlung 

des entscheidungserheblichen Sachverhalts und dessen Einstellung in die Ermes-

senserwägungen. Im Rahmen von Abweichungen im Abstandsflächenrecht dürfe 

dabei nicht nur die nachbarliche Beziehung betrachtet werden, sondern die Bauauf-

sichtsbehörde müsse sich ein Gesamtbild der von dem Vorhaben in Anspruch ge-

nommenen Abweichungen gemacht haben. Auch die Ermessenserwägungen könn-

ten sich aber nur auf die beantragte Abweichung beziehen, so dass nicht alle öffent-

lich-rechtlich geschützten nachbarlichen Interessen berücksichtigt, sondern vielmehr 
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die Belange gewürdigt werden, die von der Vorschrift, von der abgewichen werden 

soll, geschützt werden. Abgewichen werde vorliegend nur von der Einhaltung der 

Abstandsflächen der südlichen Gebäudewand des Rückgebäudes, so dass sich die 

Betrachtung hierauf beschränke.  

 

In Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO komme der planungsrechtliche Vorbehalt, unter dem 

das Abstandsflächenrecht stehe, zum Ausdruck. Das Planungsrecht genieße den 

Vorrang vor den abstandsflächenrechtlichen Vorschriften, wenn nach Planungsrecht 

an die Grenze gebaut werden müsse oder dürfe. Dieser planungsrechtliche Vorbe-

halt könne aber nur den Vorhaben eingeräumt werden, die auch dem Planungsrecht 

entsprechen. Die planungsrechtliche Privilegierung solle demnach nur ein Vorhaben 

in Anspruch nehmen können, das danach auch insgesamt zulässig sei.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakten und der beigezogenen Behördenakten sowie die Niederschriften über 

die Einnahme eines Augenscheins vom 25. August 2015 und die mündliche Ver-

handlung vom 15. Oktober 2015 verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Berufung (§ 124 Abs. 1 VwGO) der Beigeladenen ist begründet. Die 

angefochtene Baugenehmigung vom 8. Juni 2012 in der Fassung der Änderungsge-

nehmigung vom 12. Oktober 2012, soweit mit ihr die Errichtung eines Rückgebäudes 

zugelassen wird, verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). Unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts vom 11. November 

2013 ist somit die Klage abzuweisen.  

 

1. Die Kläger sind als Miteigentümer des Nachbargrundstücks FlNr. 17159 gemäß 

§ 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt. Hinsichtlich des Grundstücks FlNr. 17157 sind sie 

als Sondereigentümer insoweit klagebefugt, als die Baugenehmigung vom 8. Juni 

2012 in der Fassung vom 12. Oktober 2012 ihre Rechte aus dem Sondereigentum 

verletzen kann. Dies ist dann der Fall, wenn das bauplanungsrechtliche Rücksicht-

nahmegebot unmittelbar das Sondereigentum betrifft (vgl. BayVGH, U.v. 12.7.2012  

– 2 B 12.1211 – BayVBl 2013, 51). Die Kläger sind insoweit betroffen, als sie die 

Sondereigentümer einer Wohneinheit im fünfgeschossigen Vordergebäude sind, die 

eine Terrasse zum Bauvorhaben hin aufweist. Ferner sind sie als Teileigentümer der 

Gewerbeeinheit für den Betrieb einer Bäckerei mit Ladengeschäft klagebefugt, so-

weit das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot inmitten steht.  
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2. Die Anfechtungsklage der Kläger ist jedoch nicht begründet. Soweit der Prüfungs-

umfang des Art. 59 BayBO reicht, verletzt die Baugenehmigung vom 8. Juni 2012 in 

der Fassung des Änderungsbescheids vom 12. Oktober 2012 hinsichtlich des stritti-

gen Rückgebäudes die Kläger nicht in ihren Rechten. Nachbarschützende Vorschrif-

ten des Abstandsflächenrechts sind insoweit nicht zu ihren Lasten betroffen. Ebenso 

wenig wird das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot verletzt. 

 

2.1. Im vorliegenden Fall wurde ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach 

Art. 59 BayBO durchgeführt. In dessen Rahmen sind neben den bauplanungsrechtli-

chen Vorschriften die Anforderungen des Abstandsflächenrechts nur zu prüfen, so-

weit Abweichungen nach Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO beantragt wurden.  

 

Hier wurden hinsichtlich des allein noch strittigen Rückgebäudes im Baugenehmi-

gungsbescheid vom 8. Juni 2012 Abweichungen im Sinn von Art. 63 Abs. 1 Satz 1 

BayBO nur bezüglich des Verhältnisses zum Vordergebäude auf dem Baugrundstück 

und bezüglich gegenüberliegender Gebäudeteile des Rückgebäudes auf dem Bau-

grundstück beantragt und erteilt. Sonstige Abweichungen nach Art. 63 Abs. 2 Satz 1 

BayBO wurden im Hinblick auf das Rückgebäude nicht erteilt. Die das Vordergebäu-

de betreffenden Abweichungsentscheidungen im Baugenehmigungsbescheid vom 

8. Juni 2012 haben Bestandskraft erlangt. Die Frage nach der abstandsflächenrecht-

lichen Situation des Vordergebäudes stellt sich damit hier nicht mehr. 

 

Die vorliegend hinsichtlich des geplanten Rückgebäudes erteilten Abweichungen be-

treffen nicht die nachbarliche Situation zum Grundstück der Kläger bzw. zu ihrem 

Sonder- oder Teileigentum hin. Eine Nachbarrechtsverletzung ist mithin insoweit 

auszuschließen. Ob die Beigeladenen zu Unrecht weitere Abweichungen hinsichtlich 

der Pflicht zur Freihaltung von Abstandsflächen nicht beantragt haben, kann hier da-

hinstehen. Denn zum Prüfprogramm im Sinn von Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO gehören 

ausschließlich vom Bauherrn tatsächlich beantragte Abweichungen. Eine Pflicht des 

Bauherrn, bauordnungsrechtliche Abweichungen zu beantragen, kann aus dieser 

Vorschrift nicht hergeleitet werden (vgl. Molodovsky in Molodovsky/Famers/Kraus, 

Bayerische Bauordnung, Stand: 1.8.2015, Art. 59 Rn. 15a). Auch die Sätze 1 und 2 

des Art. 63 Abs. 2 BayBO betreffen lediglich das Wie und nicht das Ob eines Abwei-

chungsantrags (vgl. Molodovsky a.a.O, Art. 63 Rn. 53). Bei einer anderen Handha-

bung des Zusammenspiels von Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO und Art. 63 Abs. 2 BayBO 

würde die Beschränkung des Prüfungsmaßstabs aus Art. 59 BayBO aufgegeben 

werden (vgl. Shirvani in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Stand: 1.2.2015, Art. 

65 Rn. 178). Stellt der Bauherr daher keinen entsprechenden Antrag, bleibt nicht nur 
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das Prüfprogramm entsprechend beschränkt, sondern auch der Regelungsinhalt der 

Baugenehmigung und damit der Nutzen der Baugenehmigung für den Bauherrn sind 

beschränkt (vgl. Molodovsky a.a.O. Art. 59 Rn. 15a). Die Bauaufsichtsbehörde kann 

jedoch, falls sie im Zug des Genehmigungsverfahrens beiläufig die fehlende Verein-

barkeit des Bauvorhabens mit bauordnungsrechtlichen Anforderungen feststellt, nach 

Art. 68 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BayBO vorgehen. Auf ein solches Tätigwerden der 

Bauaufsichtsbehörde haben die betroffenen Nachbarn aber keinen Anspruch (vgl. 

BayVGH, B.v. 28.9.2010 – 2 CS 10.1760 – BayVBl 2011, 147).  

 

Angesichts dessen sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass im vorliegenden 

Fall die Abstandsflächen vollumfänglich zum Prüfprogramm gehören könnten. Die 

Vollprüfung der abstandsflächenrechtlichen Anforderungen würde vielmehr dem ge-

setzgeberischen Willen zur Einschränkung des Prüfungsumfangs zuwiderlaufen (vgl. 

hierzu bereits BayVGH, U.v. 19.1.2009 – 2 BV 08.2567 – BayVBl 2009, 507; U.v. 

1.7.2009 – 2 BV 08.2465 – BayVBl 2009, 727). Der Gesetzgeber geht eindeutig da-

von aus, dass gemäß Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO nur Abweichungen im Sinn des Art. 

63 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 BayBO zu prüfen sind, die vom Bauherrn ausdrücklich 

beantragt wurden (vgl. Schwarzer/König, Bayerische Bauordnung, 4. Auflage 2012, 

Art. 59 Rn. 9 f.; Molodovsky a.a.O., Art. 59 Rn. 15; Jäde in Jäde/Dirnberger/ Bau-

er/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung, Stand: 1.2.2015, Art. 59 Rn. 36). Diese 

sind gesondert für jede Außenwand zu beantragen, zu prüfen und gegebenenfalls zu 

erteilen (vgl. BayVGH, B.v. 17.4.2000 – Gr.S. 1/1999 – 14 B 97.2901 – VGH n.F. 53, 

89/92). Ebenso kann jede Verkürzung einer Abstandsflächentiefe nur den Nachbarn 

in seinen Rechten verletzen, dessen Grundstück der betreffenden Außenwand ge-

genüberliegt (vgl. BayVGH, B.v. 17.4.2000 – a.a.O., S. 95 f.; Schwarzer/ König 

a.a.O., Art. 6 Rn. 110). Ebenso wenig kann aber ein betroffener Nachbar verlangen, 

dass Abweichungen in Bezug auf die Abstandsflächentiefe geprüft werden, die nicht 

im Sinn von Art. 59 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. Art. 63 Abs. 2 Satz 2 BayBO beantragt worden 

sind.  

 

Entgegen der Auffassung der Kläger kann auch nichts Gegenteiliges aus der Recht-

sprechung des Verwaltungsgerichtshofs zum sogenannten 16-m-Privileg (Art. 6 Abs. 

6 Satz 1 BayBO) gefolgert werden. Hierbei handelt es sich um eine unmittelbar kraft 

Gesetzes geltende Abweichung, die eigenen Regeln folgt (vgl. König, Baurecht Bay-

ern, 5. Auflage 2015, Rn. 708). Daraus folgt bei der Inanspruchnahme dieses Privi-

legs, dass an den übrigen Gebäudeseiten dann 1 H eingehalten werden muss und 

davon keine Abweichung erteilt werden kann. Bereits dem Regelungssystem des Art. 

6 Abs. 6 BayBO kann dabei entnommen werden, dass in diesen Fällen keine Abwei-

chung erteilt werden darf. Denn die Vorschrift baut darauf auf, dass die Abstandsflä-
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che auf zwei Seiten auf 0,5 H verkürzt werden kann, und geht davon aus, dass für 

die übrigen Gebäude Außenwände 1 H einzuhalten ist (vgl. BayVGH, B.v. 17.4.2000 

a.a.O. S. 90 f). Die Einhaltung von 1 H ist danach Voraussetzung für die Anwendbar-

keit der Vorschrift. Ermessenserwägungen wie bei der Erteilung einer Abweichung 

nach Art. 63 BayBO sind hier nicht anzustellen. Die Frage des 16-m-Privilegs stellt 

sich vorliegend ohnehin nicht. 

 

Aus der Tatsache, dass die Bauaufsichtsbehörde bei der Erteilung einer Abweichung 

gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO eine Ermessensentscheidung zu treffen hat, 

ergibt sich vorliegend ebenso wenig anderes. Es handelt sich um ein tatbestandlich 

intendiertes Ermessen. Sind die tatbestandlichen Voraussetzungen gegeben, so ist 

die Abweichung in der Regel zuzulassen, es sei denn, es lägen ausnahmsweise dem 

entgegenstehende besondere Umstände vor (vgl. Jäde a.a.O., Art. 63 Rn. 12 

m.w.N.). Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Ermessensausübung ist aber eine 

vollständige Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhalts und dessen Ein-

stellung in die Ermessenserwägungen (vgl. Jäde a.a.O., Art. 63 Rn. 18; Molodovsky 

a.a.O., Art. 63 Rn. 41). Bei Abweichungen von den Abstandsflächenanforderungen 

muss sich die Bauaufsichtsbehörde auch ein Gesamtbild der von dem Vorhaben in 

Anspruch genommenen Abweichungen gemacht haben (vgl. Jäde a.a.O. Art. 63 

Rn. 19). Hierbei kann es sich jedoch nur um beantragte und erteilte Abweichungen 

im Sinn von Art. 63 Abs. 2 Satz 2 BayBO handeln. Der Nachbar kann die Nichteinhal-

tung der Abstandsflächen zu seinem Grundstück hin nur rügen, soweit eine Abwei-

chung erteilt wurde (vgl. BayVGH, B.v. 28.9.2010 – 2 CS 10.1760 – BayVBl 2011, 

147/148). Soweit vorliegend eine Abweichung nicht beantragt und erteilt wurde, 

scheidet somit eine Prüfung des Abstandsflächenrechts aus. Eine solche Prüfung ist 

auch nicht im Hinblick auf Art. 65 Abs. 2 BayBO geboten. Der vereinzelt gebliebenen 

und von der Rechtsprechung nicht aufgegriffenen Literaturmeinung (Koehl, BayVBl 

2009, 645), die von einer nachbarschützenden Wirkung der allein den Bauherrn be-

treffenden, reinen Verfahrensvorschriften des Art. 65 Abs. 2 BayBO ausgeht, ist nicht 

zu folgen (vgl. BayVGH, B.v. 17.8.2015 – 2 ZB 13.2522 – juris). Vielmehr ergeben 

sich Verpflichtungen Dritten gegenüber hieraus auch dann nicht, wenn die Vorschrift 

von der das Vorhaben abweicht, Rechte Dritter schützt (vgl. Schwarzer/König a.a.O., 

Art. 65 Rn. 20; Jäde a.a.O., Art. 65 Rn. 49b). 

 

Nach allem ist festzuhalten, dass die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Ermes-

sensentscheidung in Bezug auf eine konkret beantragte Abweichung von den Ab-

standsflächenvorschriften allenfalls in den Blick zu nehmen hat, welche sonstigen 

Abweichungen von den Anforderungen des Abstandsflächenrechts in Richtung auf 

das betreffende Nachbargrundstück außerdem beantragt und erteilt wurden. Dies ist 
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vorliegend in der Baugenehmigung vom 8. Juni 2012 weder in Bezug auf das Grund-

stück FlNr. 17157 noch in Bezug auf das Grundstück FlNr. 17159 geschehen. Weder 

für das hier nur noch strittige geplante Rückgebäude auf dem Grundstück FlNr. 

17139 noch für das dortige Vordergebäude, hinsichtlich dessen die Baugenehmigung 

inzwischen bestandskräftig ist, sind solche Abweichungen zu Lasten des Grund-

stücks bzw. des Sonder- oder Teileigentums der Kläger beantragt und erteilt worden. 

Mithin sind außer den lediglich das Baugrundstück betreffenden Abweichungen von 

den Abstandsflächenvorschriften für das Verhältnis zwischen Rückgebäude und Vor-

dergebäude sowie für das Verhältnis zwischen gegenüberliegenden Gebäudeteilen 

des Rückgebäudes keine weiteren Abstandsflächen zu prüfen bzw. von der Bauauf-

sichtsbehörde bei ihrer Ermessensentscheidung in den Blick zu nehmen gewesen. 

Die Frage eines zulässigen Grenzanbaus durch das Gebäude im Sinn von Art. 6 

Abs. 1 Satz 3 BayBO wurde somit nicht vom Prüfungsumfang der Bauaufsichtsbe-

hörde nach Art. 59 BayBO erfasst. Die Ausführungen der Beklagten im Bescheid 

vom 8. Juni 2012 nehmen deshalb nicht an der Feststellungswirkung der Bauge-

nehmigung teil (vgl. BayVGH, B.v. 12.12.2013 – 2 ZB 12.1513 – juris).  

 

2.2. Durch das Bauvorhaben wird auch das Rücksichtnahmegebot aus § 34 Abs. 1 

Satz 1 BauGB nicht verletzt. Das strittige Rückgebäude hat – soweit die Kläger dies 

rügen können – keine erdrückende Wirkung gegenüber der Bebauung auf dem 

Grundstück FlNr. 17157. Es wird zwar ein ca. 15 m langer Baukörper entstehen, der 

das Terrassenniveau des betroffenen Nachbargrundstücks um rund 4 m überragen 

wird. Die genannte Terrasse hat jedoch sogar an der schmalsten Stelle eine Breite 

von rund 7 m. Das strittige gebaute Bauvorhaben ist im Osten des Grundstücks FlNr. 

17157 situiert, so dass insbesondere die vormittägliche Sonneneinstrahlung etwas 

behindert wird. Unbestritten ist jedoch ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad nicht nur in 

Bezug auf die Fenster im ersten Obergeschoß des Nachbargebäudes, sondern sogar 

zu einem gewissen Teil in Bezug auf die Dachterrasse in ihrem schmalsten Bereich 

eingehalten. Eine einmauernde Wirkung der geplanten Bebauung gegenüber der in 

Höhe des ersten Obergeschosses befindlichen Terrasse am Anwesen der Kläger ist 

damit nicht zu erkennen.  

 

Im Ergebnis kann daher dahinstehen, ob die Beklagte bei Erteilung der Baugeneh-

migung vom 8. Juni 2012 die Terrassennutzung auf dem Grundstück FlNr. 17157 

überhaupt berücksichtigen musste. Nach dem Vortrag der Beigeladenen ist die Ter-

rassennutzung erst im Jahr 2014 genehmigt worden, wobei ein Grenzabstand zum 

Grundstück der Beigeladenen von 3 m eingehalten werden müsse.  

 

Hinsichtlich möglicher Lärmbelastungen durch die Bäckerei und Konditorei haben die 
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Kläger nichts von Substanz vorgetragen. Der Lieferverkehr soll in den Morgenstun-

den erst ab 6.00 Uhr stattfinden (vgl. BayVGH, B.v. 19.6.2013 – 2 CS 13.845). Auch 

beim vormittäglichen Ortstermin durch den Senat konnten keine Lärmbelastungen 

festgestellt werden. Nachdem das geplante Rückgebäude weder zum Grundstück 

FlNr. 17157 noch zum Grundstück FlNr. 17159 Fenster aufweisen wird, ist nicht zu 

erkennen, dass hier unzumutbare Lärmbelastungen auftreten könnten.  

 

Bezüglich der ferner von Klägerseite angeführten möglichen Geruchsbelästigungen 

für die Bewohner des strittigen Neubaus auf dem Grundstück FlNr. 17139 hat die 

Beklagte schon im Baugenehmigungsbescheid vom 8. Juni 2012 ausgeführt, dass 

bereits der bauliche Bestand im Quartier von der direkten Nachbarschaft zwischen 

Wohnnutzung und der Bäckerei als gewerblicher Nutzung geprägt sei. Hier seien 

gravierende Konflikte aus der bestehenden Nutzungsmischung heraus nicht bekannt. 

Mit der Neuerrichtung des Rückgebäudes und der dort geplanten Wohnnutzung rü-

cke diese zwar näher an die gewerbliche Nutzung heran, aber nicht in einer Weise, 

die den Bestand der Bäckerei unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungsmi-

schung beeinträchtigen oder gefährden könnte. Dem sind die Kläger nicht substanti-

iert entgegengetreten. Vielmehr ist auch hier zu berücksichtigen, dass das geplante 

Rückgebäude keine Fensteröffnungen zur Bäckerei und Konditorei hin aufweisen 

wird. Auch beim vormittäglichen Ortstermin des Senats konnten insoweit keine Ge-

ruchsbelästigungen festgestellt werden. Es kann somit dahinstehen, ob Gerüche aus 

einer Bäckerei oder Konditorei überhaupt als unzumutbar für die umgebende 

Wohnnachbarschaft eingestuft werden könnten.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 159 Satz 2 VwGO, § 162 Abs. 3 

VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO 

i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

Gründe für die Zulassung der Revision nach § 132 Abs. 2 VwGO liegen nicht vor. 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungs-gerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 
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Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser 

Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung 

bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverw altungsgerichts, des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-

fassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten 

Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) 

sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be-

vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

Dösing Dr. Bauer Winkler 

 

 

Beschluss: 

 

Unter Abänderung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts 

München vom 11. November 2013 wird der Streitwert für beide 

Rechtszüge auf jeweils 10.000 Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 47, 52 Abs. 1, § 63 Abs. 3 GKG. Der Streit-

wert war für beide Rechtszüge auf jeweils 10.000 Euro angemessen zu erhöhen, da 

hier auch wirtschaftliche Interessen der Kläger inmitten stehen.  

 

Dösing Dr. Bauer Winkler 
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